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Sterbegeld auch vom BVV 

 
Liebe ehemalige Kolleginnen und Kollegen, 
  
aus gegebener Veranlassung möchte ich heute ein Thema ansprechen, dass uns irgendwann einmal 
alle betrifft. 
 
Was vielleicht einige von Ihnen nicht wissen, es gibt ein Sterbegeld vom BVV. 
  
Zum Bezug des Anspruches sind auch Kinder, Geschwister und natürlich die Ehepartner berechtigt, 
wenn sie die Bestattung in Auftrag gegeben haben. 
 
Wichtig ist, dass man die Sterbeurkunde und die Bestattungskostenrechnung aus der ersichtlich ist, 
wer die Bestattung in Auftrag gegeben hat, beim BVV einreicht. 
 
Es wird ein Sterbegeld in Höhe einer halben Jahresrente (brutto), höchstens Euro 2.300,81 gezahlt.  
 
Ich konnte der Tochter von Petra Schalk jetzt helfen.   
  
Sie können alles im Internet unter BVV nachlesen.  
Bleiben Sie GESUND 
 
Ihre 
Ramona Dederding 
 
 
 
 

Ramona Dederding 

Ihre Nachricht vom       

Ihr Zeichen       

Hamburg 5.10.2019 

An alle Kolleginnen und Kollegen, 
 die im BVV versichert sind 


